
Ca sselische

Pvlicey- und Lommercim-Zeitung.
Mit Hoch-Fürstlich Heßischen, gnädigsten PRIVILEGIO.

Montag den 18 - April.

I. Citatio Edictalis.

r) ^&gt;achdem in der über des im löbl- Müller, modo von Wissenbachischen Garnisons-Bataillon
verstorbenen Fürstl- Heßischen Oberst -Lieutenant Casimir von Nading Nachlassenschaft ent
standenen Loncurs-Sache anderwartige Tagefahrt aufDonnerstag den i6ten Junii schiers-

künftig anberahmt worden; So werden hiermit alle und jede, welche an sothaNer Verlassenschaft ex

quocunquc Capitc yel causa rechtsbegründete Forderungen zu haben vermeynen, peremptorie mit
hin znm erstein andern- und drittenmal verabladet, um in diäio f ermino annoch so gewiß in Per
son oder durch anreichend bevollmächtigte Anwalde Morgens frühe 9 Uhr auf Fürstl. Kriegs .'Colle
gii llxpedir- Stube ohnausbleiblich zu erscheinen, ihre Pratensionen anzugeben, die zu deren Liqui
dation gehörige UrknndelNn originali et Copia vidimata ju produciré» NNd was sich deshalb . weiter
gebühret, »6 protocollum zu verhandeln, als bey fernerer Unterbleibung des ein - oder anderen zu
gewärtigen, daß sie damit gänzlich präcludirt und bey diesem Ooncurg nicht weiter gehöret werden.
Cassel, den ivten Martü 1768. &amp; ‘Bric00iCollegmm hierselbst.

a) Nachdem Wilhelm Ludwig Lipsius weyl. Philipp Lipsius Sohn bereits vor langen Jahren sich vou
hier wegbegeben, ohne daß von dessen Aufenthalt, Leben oder Tod bishero das geringste in Erfah
rung zu bringen gewesen; Als wird aufbeschebenes Nachsuchen des abwesenden Geschwistere besag
ter Wilhelm Ludwig Lipsius oder dessen hinterlassene Leibeserben und wer sonst an dessen allster ful»
cura absentiae sich befindendem Vermögen ein Erbgangs-oder sonstiges Recht zu machen vermag,
hierdurch peremrorle citiret, binnen einer Frist von t8 Wochen, deren 6 vor den ersten, 6 vor den
zweyten, und 6 vor den dritten Termin anberaumet werden, vor hiesigem Fürstl. Amte zu erschei
nen, sein an den Lipsischen.Vermögen habendes Erbrecht sub.paena pr^dusi und bey Verlust des be
 neficii restitutionis in integrum ¿u dociren, nach Verlauf solcher Frist aber gewärtig zu seyn, daß er-
munter'WilheM Ludwig Lipsius, welcher den rwiii Febr. 1688 gebohren, ?ro morruo deciariret.


